Ist es wirklich sooo schlimm? 

Vor Jahren behauptete eine OECD-Untersuchung sogar, dass Deutschland das korrupteste Land der Welt sei. Das resultierte damals aus der Tatsache, dass man in der Bundesrepublik Schmiergelder als Abschreibungsmöglichkeit zugelassen hatte.

Im weltweiten Korruptionsranking von Transperancy International sind wir inzwischen von Platz 20 auf Platz 16 vorgerückt. Am wenigsten Korruption gibt es diesem Ranking zufolge in Finnland, das Platz 1 belegt, während z.B. Bangladesh am untersten Ende der Skala auf Platz 186 liegt. Trotzdem können wir in Deutschland mit dem sechzehnten Platz natürlich unmöglich zufrieden sein.

Auf der von OLAF erstellten EU-Korruptionsliste befinden wir uns gleich hinter Italien auf Platz 2.

Laut Statistik ist Korruption doch rückläufig?

Die Kriminalstatistik trifft keine sichere Aussage. Bei der Korruption gibt es keine direkten Opfer, nur zwei Täter – derjenige, der besticht, und derjenige, der sich bestechen lässt. Eine Anzeige wird wohl kaum erfolgen. Das Fachwort dafür heißt bezeichnenderweise „Hol-Kriminalität“ und führt logischerweise zu einer Verzerrung der Statistik

Welche Maßnahmen hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren unternommen?

Von Schmiergeldaffären bis dahin unbekannten Ausmaßes mit weit verzweigten Beteiligungen in staatlicher Verwaltung und Privatwirtschaft aufgeschreckt, verabschiedete der Deutsche Bundestag 1997 ein Gesetz zur Bekämpfung der Korruption, das eine effektivere Strafverfolgung wie auch eine härtere Bestrafung der Korrupten in Wirtschaft und Verwaltung sicherstellen sollte.

Erfreulich ist, dass die Ermittlungen hinsichtlich der Bestechungsaffäre um den Bau des neuen Fußballstadions in München von der Steuerverwaltung angestoßen wurden. Die überbehördliche Zusammenarbeit hat hier geklappt. Es griff eine Gesetzesänderung, die die Finanzämter zu Hinweisen an die Staatsanwaltschaft auf Verdachtsmomente verpflichtet. Diese Bestimmung muss auf die gesamte öffentliche Hand ausgedehnt werden. Besonders heftig haute Innenminister Otto Schily auf die Pauke: Auf der Jahrestagung des Bundeskriminalamts im November 2002 regte er einen Nationalen Korruptionsbekämpfungsplan an. Der Beifall des Fachpublikums war groß. Den großen Worten folgten keine Taten. Von dem Projekt ist seither nichts mehr zu hören. Es ist noch gar nicht lange her, erst 1999, da stellte der Bundestag nach langem Zögern die Bestechung ausländischer Beamter durch deutsche Unternehmer unter Strafe. Bis dahin konnten Firmen ihre Schmiergelder im Ausland zu Hause sogar als „nützliche Aufwendungen“ von der Steuer absetzen. Zwar gehört diese vom Staat finanzierte Korruption nach langem Streit der Vergangenheit an. Doch belegt das Beispiel, wie schmal der Grat ist zwischen gesetzgeberisch geduldeter Wirtschaftsförderung mit unfairen Mitteln einerseits, den Straftatbeständen Bestechung und Vorteilsannahme andererseits sowie den Grauzonen Patronage, Klientelismus und Lobbyismus. Dennoch glauben die Praktiker im Kampf gegen Korruption, skrupellose Durchstechereien wie jüngst im Münchner Stadionskandal mit geeigneten Gesetzesänderungen besser eindämmen zu können als bisher. Transparenz ist der Todfeind der Korruption! In Deutschland und vielen anderen Staaten blüht die Korruption, weil grundsätzlich erst einmal alles geheim und vertraulich ist. Dabei gab es schon viel versprechende Ansätze. Bereits die erste Regierung Schröder hatte 1998 ein „Informationsfreiheitsgesetz“ auf der Agenda, dessen Ziel der Zugang jeden Bürgers zu öffentlichen Akten und Verfahren war, vertrauliche Vorgänge ausgenommen. Die Euphorie währte nur kurz: Ein 2000 vorgelegter Entwurf des Bundesinnenministeriums für das Informationsfreiheitsgesetz verschwand zwei Jahre später wieder in der Schublade, weil nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Bundeswirtschafts- und Finanzministerium heftigen Widerstand leisteten. Hier zu Lande gelten bis heute die Relikte des preußischen Obrigkeitsstaates – das Aktengeheimnis und die Vertraulichkeit der Verwaltung – als oberste Maxime der Behörden. Die Hauptforderung der Anti-Korruptionsexperten lautet trotz bisheriger Verschleierung wegen Geschäfts- aber auch Staatsinteressen: „Durchsichtigkeit von Verfahren und Geschäften!“

Stichwort: EU-Osterweiterung. Wird sich dadurch das Problem Korruption vor allem in Bayern noch verschärfen?

Das Problem dabei ist, dass sich der angrenzende Osten bereits in einer zweiten Phase befindet, in der illegal erworbene Geld längst "gewaschen ist" und nun von etablierten Geschäftsleuten in den normalen Wirtschaftskreislauf abgeführt wird. Diese Geschäftspartner setzen Korruption als ganz normales Geschäftsgebaren ein und verzerren durch Billigangebote und Billigarbeitskräfte den Markt.

Auch die Sicherheitsbehörden bleiben von der Korruption nicht verschont. Was nicht verwundert, bei den paar hundert Euro, die ein osteuropäischer Hauptmann im Monat verdient. Korrumpierte undichte Stellen in den dortigen Reihen behindern die Arbeit der bayerischen Polizei.

Sie führen immer wieder an, dass strafrechtliche Sanktionen allein kein wirksames Mittel gegen Korruption sind. Wieso und was ist noch nötig?

Probleme bei der Bekämpfung bestehen im Streben, korruptes Verhalten in strafrechtliche Normen pressen zu wollen. Als Gegenmaßnahme halte ich vor allem einen Wertewandel in der Gesellschaft für notwendig. Firmen von Wirtschaftsbetrügern sollten von zukünftigen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Es sollte die Öffentlichkeit informiert werden. Auch muss die enge Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik aufgehoben werden; auch die Bürger könnten viel gegen Korruption unternehmen: In erster Linie Zivilcourage zeigen sowie aufmerksam und kritisch sein.

(Was raten Sie Menschen, die in so etwas hineinstolpern?)

Patentrezepte gibt es nicht. Man sollte sich aber stets fragen, ob man diesen Vorteil auch als Normalbürger und nicht als jemand in einer Schlüsselposition befindlicher erhalten hätte. Verneint man dies, sollte strikt Ablehnung im Sinne von „Wehret den Anfängen“ an den Tag gelegt werden. Wäre meine Forderung, in jeder Kommune einen Antikorruptionsexperten einsetzen, schon weiter verwirklicht, könnte man sich an diesen wenden.

Sollte ein Anti-Korruptionsbeauftragter vorhanden sein, wie beispielsweise bei der Stadt Frankfurt, bei einigen weiteren Kommunen, oder mittlerweile nach den vielen Negativbeispielen auch bei der Deutschen Bahn AG, so können diese getrost angegangen werden. Auf europäischer Ebene dient OLAF (Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung) als Ansprechpartner. Auskünfte geben auch Transparency International oder der Business Crime Control e.V. Sie können aber auch einen Anwalt als Ombudsmann einsetzen und abklären lassen, ob es sinnvoll erscheint, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. Selbstverständlich bleibt es unbenommen, sich vertrauensvoll direkt an die örtlich zuständige Kriminalpolizei zu wenden.

(Waren Sie selbst schon mal in so einer Situation?)
Auch mir wurde – angeblich aus Dank – der kostenlose Beitritt zu einem Golfclub angeboten. Ich lehnte jedoch kategorisch ab, da ich dieses Geschenk in meiner Funktion als Kriminalbeamter angeboten bekommen habe, dagegen als Uwe Dolata wohl nie in diesen Genuss gekommen wäre.

Gesendet im SAT 1 am 8. Dezember 2004

